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Vom Regierungsrat durch heutigen 
Beschluss Nr. JIW genehmigt. 

Solothurn, den .!J-:~ 1 ~ 

Baubegren­
zungslinie 

Der Staatsschf'eiber: 

§ 4 

2 

2 

2 Für die einzelnen Bauschilder gelten 
folgende max. Bruttogeschossflächen: 

-

-
-
-
-

Bauschild I max. 

Bauschild II max. 

Bauschild III '; max. 

Bauschild IV ( max. J 

Bauschilder V u. VI 

P~~A~·: 

200 m2 

580 m2 

640 m2 ( 

580 m2 J 

. Al.,t3orn2 
zusammen max. 1270 m2, wovon m~nd. i 

I 

320 m2 und höchstens 640 m2 für I 
Bauschild VI 

3 2.. 7-o ,n., !.. 

3 Die maximal zulässigen Bruttage­
schossflächen können um max. lG % 
pro Baute durch Ausnützungstransporte 
gernäss § 38 Abs. 2 und 3 KRB ver­
ändert werden; die übrigen Bestim­
mungen dieser Sonderbauvorschriften, 
insbesondere § 4 f, sind aber ein­
zuhalten. 

4 Wird eine Autoeinstellhalle reali­
siert, die wegen der Quellschutzbe­
stirnrnunge~ soviel über das gewachsene 
Terrain zu liegen kommt, dass ihre 
Bruttogeschossfläche anrechenbar ist, 
erhöht sich die max. Ausnützungsziffe= 
um max. 0,015 auf max. 0,36. Dieser 
Anteil kann nicht auf ein Bauschild 
übertragen werden. 

Die Lage und die äusseren Abmessungen 
der Bauten sind durch maximale äus­
sere Baubegrenzungslinien festgelegt. 
Offene Gebäudeteile wie Vordächer, 
Balkone (auch Erker) , Hauseingänge 
und dergleichen dürfen bis 3.00 m da­
rüber hinausragen. Unter den gleichen 
Voraussetzungen dürfen nicht für den 
dauernden Au~enthalt von Menschen be­
stirr~te eingeschossige Nebenbauten wie 
gedeckte= Freiplatz, Geräteschopf, Ga­
ragen, offene Autounterstände und der­
gleichen auch weiter darüber hinaus­
ragen. 

Inne=halb der Baubegrenzungslinien 
sind die _Bau~örper in der Tiefe mind. 
um 2.00 ~ zu staffeln oder durch zu­
rückgese~zte Zwischent=akte optisch 
voneinance= =u trennen. Geschlossene 
Fassaden~luc~=en von ~ehr als 20 m 
Länge si~c nicht zugelassen. 
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Autoeinstell­
halle 

Firstkoten 
bzw. Gebäudehöhen 
und Vollgeschoss­
zahlen 

Nutzung der 
Bauten 

Dachformen, 
Dachneigung, 
Dachausbau 

Fa.ssaden­
gestaltung 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

3 

89620 
3 Die kantonalrechtlichen Vorschriften 

über Grenz- und Gebäudeabstände sind 
in jedem Fall einzuhalten; von der 
öffentlichen Erschliessungsstrasse 
beträgt der Abstand mindestens 4,00 m. 

Eine allfällige Autoeinstellhalle 
darf inner- oder auch ausserhalb 
der Baubegrenzungslinien errichtet 
werden. Sie ist zu überdecken und 
zu begrünen und so tief ins Gelände 
einzulassen, als dies die Quell­
schutzbestirr~ungen zulassen. 

1 Die im Plan eingetragenen Firstkoten 
bzw. Gebäudehöhen und Vollgeschoss­
zahlen sind Maximalwerte. 3-geschossige 
Gebäude dürfen auf der traufseitigen 
Fassade nur 2-geschossig in Erschei­
nung treten. 

2 Für Bauten IV-VI gelten sie für die 
Fassade bergseits. Talseits ist - ent­
sprechend ,dem Geländegefälle - eine 1l 
Mehrhöhe von höchstens 1,00 m gestattet. II 

i 

3 Bei Bauten im geneigten Gelände, die 
im Grundriss gestaffelt sind, gelten 
die Werte für jeden dieser Gebäude­
teile separat. 

Es sind reine Wohnbauten und solche 
mit wo~nungsbezogenen Ateliers, 
Praxen und dergleichen zulässig. 

,I 

;; 

II 
I 

l Für alle Bauten sind beidseitig gleich 
geneig~e Steildächer (Sattel- oder - u 17" 1 -pJ! 
Krüppelwalmdächer, bei Gebäude I~ch / i 
Walmdach) mit traditionellen Dach- i 
VOrsprüngen vorzusenen. I 

2 Die Dachneigung der Hauptbauten ~nd ~~ 
(mit Ausnahme von Gebäude fl ist / 
einhei~lic~ in eine~ Winkel zwischen 
32o und 45oa.T. auszuführen. 

3 Die Dächer sind mit Ziegeln einzu­
decker... 

4 Die in Plan festgelegte :irstrich­
tung g~lt für die Hauptbauten. 

D;o Fassaden und Fe~st~~~ Ge~änder 

u~d B~~st~~gen sind fei~sl~edrig, 
m~t Be=on~ng der Ver~i~~~ric~tung 

ge::-:.:::.~:-~r.. 

I 
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Vom Regierungsrat durch heutigen 
Besch:uss Nr. lf.2.18 genehmigt. 

Sotothurn, den 1ß. ßtttmbn 19SO 
Der Staatsschreiber: 

OEFFENTLICI·IE PLANAUFLAGE VOM 11. JULI OIS 11. AUGUST 1990 

- Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan Rosacker. Abänderung von § 3 

Fassung alt: 

§ 3 

Die maximale Ausnützungsziffer (AZ) über das 
das ganze Gestaltungsplangebiet beträgt 0,345. 

2 Für die einzelnen Bauschilder gelten folgende 
max. Bruttogeschossflächen 

- Bauschild max. 225 m' 

- Bauschild II max. 580 m' 

- Bauschild 111/IV max. 975 m' 

- Bauschild V/VI max. 1'1190 m' 

wovon mind. 320 m' und höchstens 640 m 2 

für Bauschild VI 

3 Die maximal zulässigen Bruttogeschossflächen 
können um max. 10 % pro Baute durch Aus­
nützungstransporte gernäss § 38 Abs. 2 und 3 
K BR verändert werden; die übrigen Bestimmungen 
dieser Sonderbauvorschriften, insbesondere § '' f, 
sind aber einzuhalten. 

4 Wird eine Autoeinstellhalle realisiert, die wegen 
der Quellenschutzbestimmungen soviel über das 
gewachsene Terrain zu liegen kommt, dass ihre 
Bruttogeschossfläche anrechenbar ist. erhöht sich 
die max. Ausnützungsziffer um max. 0,015 auf 
max. 0,36. Dieser Anteil kann nicht auf ein Bau­
schild übertragen werden. 

Fassung neu: 

§ 3 

Die maximale Ausnützungsziffer (AZ) über 
das ganze Gestaltungsplangebiet beträgt 0,445. 

Für die einzelnen Bauschilder gelten folgende 
Bruttogeschossfl ächen: 

- Bauschild max. 293 m' 

- Bauschild II max. 754 m' 

- Bauschild 111/IV max. 1'346 m' 

- Bauschild V/VI max. 1'860 m 2 

wovon mindestens 410 m' und höchstens 825 m' 
für Bauschild VI 

- frühere AZ-Transporte 121m2 

Die maximal zulässigen Bruttogeschossflächen 
können um max. 10 % pro Baute durch Aus­
nützungstransporte gernäss § 38 Abs. 2 und 3 
KBR verändert werden; die übrigen Bestimmungen 
dieser Sonderbauvorschriften, insbesondere § 4 f, 
sind aber einzuhalten. 

Von den bereits überbauten oder sich zur Zeit in 
Ueberbauung befindlichen Bauschildern, welche 
sich bei lnkrafttreten der mit Gemeinderatsbe­
schluss vom 27. Juni 1990 beschlossenen Abän­
derungen der Sonderbauvorschriften noch im Ei­
gentum von Frau Ehrat befinden, dürfen nur 
AZ-Transp'?rte im Rahmen der Sonderbauvor­
schriften (- 10 %) auf die übrigen noch unüber­
bauten Bauschilder der Ueberbauung vorgenommen 
werden. 

Wird eine Autoeinstellhalle realisiert. die wegen 
der Quellenschutzbestimmungen soviel über das 
gewachsene Terrain zu liegen kommt, dass ihre 
Bruttogeschossfläche anrechenbar ist, erhöht sich 
die max. Ausnützungsziffer um max. 0,015 auf 
max. 0,46. Dieser Anteil kann nicht auf ein Bau­
schild übertragen werden. 

Innerhalb der gesetzlichen Einsprachefrist sind keine Einsprachen eingegangen. 

Vom Gemeinderat mit Beschluss vom 19. September 1990 definitiv beschlossen: 

Der Ammann: Der Gemei schreiber: 

56Jllt'tSA 


